
Sulz Mitteilungsblatt 07
Donnerstag, 12.02.2015

Herausgeber: Stadt Lahr, Ortsverwaltung Sulz, verantwortlich für den amtlichen Teil: Ortsvorsteher Rolf Mauch, Annahmeschluss: Dienstag, 10 Uhr
Verlag und Anzeigen: JV-Verlag, Georg-Vogel-Straße 4, 77933 Lahr,Tel. 0 78 21 / 2 20 63, Fax 3 93 86, E-Mail: jv-verlag@t-online.de

■ Ortsverwaltung Sulz
Öffnungszeiten
Montag - Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

Sprechstunden des Ortsvorstehers 
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Telefon 0 78 21 / 98 35 70, Fax 0 78 21 / 98 35 72
E-Mail: ovsulz@lahr.de
www.lahr.de

■ Wichtige Rufnummern
Sulzberghalle  Tel. 0 78 21 / 3 75 44
 Fax 0 78 21 / 98 95 23
Grundschule  Tel. 0 78 21 / 2 34 12
Kindergarten St. Elisabeth  Tel. 0 78 21 / 3 20 12
Kindergarten St. Landolin  Tel. 0 78 21 / 3 06 95
Erdaushubdeponie  Tel. 0173 / 5 11 11 68

■ Notrufe 
Polizei  110
Polizeirevier Lahr 0 78 21 / 27 70
Feuerwehr/DRK-Rettungsdienst 112
DRK-Krankentransport  07 81 / 1 92 22
Ärztlicher Notfalldienst
Ärztevermittlung  01805 / 1 92 92 - 460
Zahnärztlicher Notruf 0180 / 3 22 25 55 11
Giftnotruf  0761 / 1 92 40

■ Störungsdienste 
badenova / Entstörungsdienst Gas+Wasser 0800 / 2767767
EW Mittelbaden Lahr / Strom  0 78 21 / 280-0
Bau- u. Gartenbetrieb Lahr (BGL)  0 78 21 / 9146-0

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung 
Sulz über die „Närrischen Tage“ 
„Schmutzigen Donnerstag“, 12. Februar 2015 von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr. Die Nachmittagssprechstunden sowie die Sprech-
stunde des Ortsvorstehers entfallen. 
An Rosenmontag, 16. Februar 2015 und „Fastnachtsdienstag, 
17. Februar 2015, bleibt die Ortsverwaltung geschlossen. 

Der Annahmeschluss für das Mitteilungsblatt in der 8. Ka-
lenderwoche ist daher bereits am Freitag, 13. Februar 2015 um 
10:00 Uhr. 
Wir bitten um Beachtung! 
Ortsverwaltung Sulz

MERKBLATT zum Jugendschutz
Jugendschutz ist wichtig und geht alle an. Die wichtigsten Geset-
ze im Zusammenhang mit Veranstaltungen sind das Gesetz zum 
Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JuSchG) und das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Im Folgenden verzichten 
wir bewusst auf den genauen Gesetzeswortlaut. Vielmehr sollen 
die wichtigsten Inhalte verständlich ausgedrückt werden.

1.  Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (Ju-
SchG)

a)  Wichtige Begriffe:
- Kinder und Jugendliche (im Sinne dieses Gesetzes)
Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist.
Jugendlicher ist, wer 14 aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

- Erziehungsbeauftragte Person
Eine erziehungsbeauftragte Person nimmt Erziehungsaufgaben 
nach Absprache mit den Eltern wahr. Dies kann jede Person 
über 18 Jahre sein, die in der Lage ist, Erziehungsaufgaben zu 
erfüllen – im Verein beispielsweise die Gruppenleiterin.

- Öffentlichkeit
Dazu gehören Orte und Veranstaltungen, die allgemein zugäng-
lich sind und dort gilt das Jugendschutzgesetz.

b)  Einzelne Regelungen:
§ 10 JuSchG : Rauchen in der Öffentlichkeit
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in der Öffentlichkeit nicht 
rauchen und ihnen dürfen auch keine Zigaretten verkauft oder 
angeboten werden. 
Wichtig: Auch dann nicht, wenn es die Eltern erlauben!
Als Veranstalter sollten Sie darauf achten.

§ 9 JuSchG: Alkoholische Getränke
Sogenannte harte Alkoholika, darunter fallen beispielsweise 
Schnäpse, Liköre, Rum, Wodka, Whisky, Cognac oder andere 



branntweinhaltige Getränke, dürfen nicht an Minderjährige abge-
geben werden, sondern nur an Erwachsene ab 18 Jahren.
Grundsätzlich gilt, dass Getränke, die Branntwein enthalten we-
der an Kinder noch an Jugendliche abgegeben werden dürfen. 
Dies gilt unabhängig davon, wie groß die darin enthaltene Men-
ge an Branntwein ist. Deshalb dürfen alle sogenannten Alkopops 
wie z.B. Rigo, Smirnoff oder Bacardi Breezer nicht an Kinder und 
Jugendliche verkauft werden!
Bier oder Wein darf an 16-jährige Jugendliche abgegeben 
werden. Falls der Thekendienst unsicher ist, wie alt der junge 
Mensch ist, ist es sinnvoll, sich den Personalausweis zeigen zu 
lassen. Sind die Eltern dabei, ist eine Abgabe (Bier, Wein) auch 
an 14-jährige Jugendlichen erlaubt.

Wichtig: Die Vereine bzw. Veranstalter müssen bedenken, dass 
die Beschränkung bzw. das Verbot nicht nur für die Abgabe 
sondern auch für den Konsum von Alkohol gilt. D.h., es sollte 
darauf geachtet werden, dass ein unerlaubter Konsum von Alko-
hol (gemäß den hier genannten Altersstufen) unterbunden wird. 
Klassisches Beispiel: Das Mitbringen von eigenen alkoholischen 
Getränken.
Die Vereine sollen zwar die Gemeinschaft fördern, aber wenn 
Kinder und Jugendliche dabei sind, darf das nicht über den Aus-
schank von Alkohol geschehen.
Die Erwachsenen im Verein sollten im Interesse der Jugendli-
chen überlegen, wie sie dieses Verbot unterstützen können. 

§ 5 JuSchG: Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltun-
gen
a) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen eine öffentli-
che Tanzveranstaltung nicht ohne Begleitung einer erziehungs-
beauftragten Person besuchen.

Ausnahmen:
• Wenn der Veranstalter ein anerkannter Träger der Jugend-

hilfe ist (z.B. Jugendzentrum, Jugendverband, Verein mit An-
erkennung, usw.)und es sich um eine Jugendveranstaltung 
handelt.

• Wenn die Tanzveranstaltung im Rahmen der Brauchtums-
pflege stattfindet oder künstlerischer Betätigung (Zunftabend) 
dient.

In diesen Fällen darf die Anwesenheit von Kindern bis 22:00 Uhr 
und von Jugendlichen unter 16 Jahren bis längstens 24:00 Uhr 
gestattet werden.
Werden die Kinder oder Jugendlichen von den Eltern oder einer 
erziehungsbeauftragten Person begleitet, entfallen die Alters- 
und Zeitgrenzen, wobei wichtig ist, dass die Minderjährigen auch 
tatsächlich beaufsichtigt werden müssen.

b) Jugendliche ab 16 Jahren dürfen längstens bis 24:00 Uhr an-
wesend sein.

- Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht soll Kinder und Jugendliche vor Gefährdun-
gen schützen.
Sie müssen vor möglichen Gefahren gewarnt und auf die Folgen 
eines falschen Verhaltens hingewiesen werden. Falls es erfor-
derlich ist, muss ein Verbot verhängt werden.
Die Aufsichtsperson muss während der Veranstaltung in der 
Lage sein, den Schutz der ihr anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen tatsächlich zu gewährleisten.

2.  Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Mithilfe bei Veranstaltungen
Helfer sind manchmal schwer zu bekommen. Könnte da nicht 
der Nachwuchs hinter der Theke Getränke oder Würstchen ver-
kaufen?
§ 5 JArbSchG: Verbot der Beschäftigung von Kindern 
Grundsätzlich ist die Beschäftigung von Kindern verboten.

§ 2 JArbSchG: Kind, Jugendlicher (im Sinne dieses Geset-
zes)
Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.
Jugendlicher ist, wer 15 aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Jugend-
liche dürfen grundsätzlich nur zwischen 6:00 und 20:00 Uhr be-
schäftigt werden. Wenn sie über 16 Jahre alt sind, dürfen sie auf 
Grund von Sonderregelungen im Gaststättengewerbe längstens 
bis 22:00 Uhr arbeiten. Außerdem ist darauf zu achten, dass Ju-
gendliche täglich nicht mehr als 8 Stunden beschäftigt werden 
dürfen. 

Unser Tipp: 
Wenn Jugendliche bei Veranstaltungen mithelfen, sollte dies 
nicht unbedingt an der Theke sein (zumindest nicht beim Alko-
holausschank!), sondern vielleicht beim Richten von belegten 
Brötchen. 

§ 6 JArbSchG: Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen 
(bei bezahlten Auftritten)
Bezahlte Auftritte außerhalb der Brauchtumspflege werden laut 
Jugendarbeitsschutzgesetz als Beschäftigung von Kindern ge-
sehen und sind genehmigungspflichtig. Hier ist es möglich, eine 
Genehmigung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde - das ist in 
unserem Landkreis das Gewerbeaufsichtsamt (Landratsamt Or-
tenaukreis) - einzuholen. 

Wenn Sie Fragen zum Jugendschutz haben, können Sie sich an 
den Beauftragten für Jugendarbeit und Jugendschutz beim Ju-
gendamt wenden (Andreas Abler, Tel. 0781 805 9765, andreas.
abler@ortenaukreis.de).

Fundsache
• Ein Schlüssel.
Die Fundsache kann während den üblichen Öffnungszeiten bei 
der Ortsverwaltung  abgeholt  werden.

Die nächsten  Abfallabfuhrtermine:
Dienstag, 17. Februar 2015 - Graue Tonne
Donnerstag, 19. Februar  2015 - Gelber Sack

Deponieöffnungszeiten
Am Rosenmontag, dem 16.02.2015 und Fastnachtsdienstag, 
dem 17.02.2015  sind nur die Deponien in Rust und Zunsweier 
geschlossen. 
Alle anderen Deponien sind von 8:00-12:30 Uhr und von 13:00-
16:45 Uhr geöffnet.

Mitgestaltung des Lahrer Sommerferi-
enprogramms
Vereine, Institutionen, Firmen und Privatperso-
nen gesucht
Ferien daheim sind langweilig? Nicht in Lahr! Denn auch in die-
sem Jahr soll das Sommerferienprogramm dafür sorgen, dass 
alle Lahrer Kinder und Jugendliche abwechslungsreiche, interes-
sante und spannende Ferien erleben. Das Kinder- und Jugend-
büro gibt für die Sommerferien 2015 wieder ein Programmheft 
mit verschiedenen Angeboten für Kinder und Jugendliche zum 
Thema Sport, Spiel, Spannung, Erlebnis, Natur und „Blick hinter 
die Kulissen“ heraus. Da es in Lahr eine große Nachfrage nach 
diesen Angeboten gibt, braucht die Stadt Unterstützung. Alle 
Vereine, Institutionen, Gruppen, Firmen und Privatpersonen sind 
aufgerufen, sich mit einem selbst gestalteten, halb- oder ganztä-
gigen Angebot für Kinder und Jugendliche am Sommerferienpro-
gramm 2015 zu beteiligen. Das Kinder- und Jugendbüro unter-
stützt auf Wunsch bei der Auswahl der Angebote und hilft auch 
bei der Suche nach geeigneten Räumen. Bis Freitag, 13. April 
2015, können auf der Homepage des Kinder- und Jugendbüros 
Angebote für das Sommerferienprogramm abgegeben werden. 
Zusätzlich werden alle mehrtägigen Freizeiten in den Sommerfe-
rien in einem Flyer zusammengefasst, der Ende April erscheint. 
Hier ist der Anmeldeschluss bereits der 23. März 2015.

Angebotsformulare und weitere Informationen gibt es im Kin-
der- und Jugendbüro unter Tel. 07821/920888-0 oder im Internet 
unter www.lahr.de/kinder-jugendbüro/Angebote/Sommerferien-
programm.

Tempo   30   beachten!



Mitteilungen
des Landratsamtes

Bäume und Sträucher jetzt prüfen!
Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze dürfen 
in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September weder entfernt 
oder abgeschnitten, noch auf den Stock gesetzt werden. Auch 
Bäume mit Nestern oder brütenden Vögeln dürfen während der 
Vegetationszeit nicht beseitigt werden. Hierauf weist das Land-
ratsamt Ortenaukreis hin.
In Haus- und Ziergärten sowie öffentlichen und privaten Grünan-
lagen, Sportanlagen und Friedhöfen ist es ganzjährig zulässig, 
Bäume zu beseitigen, wenn sie nicht wild lebenden Tieren als 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dienen, also wenn sie keine 
Vogelnester, Spechthöhlen, Fledermaushöhlen oder -spalten 
oder ähnliches beherbergen. Bäume, die entweder als Natur-
denkmal oder nach einer gemeindlichen Baumschutzsatzung 
geschützt sind, dürfen nicht entfernt werden.
Für gesetzlich geschützte Biotope gelten besondere Vorschrif-
ten. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder nachhaltigen Be-
einträchtigung der Biotope führen können, sind ganzjährig ver-
boten. 
Auskünfte zum Rodungsverbot und hierzu ggf. erforderliche Be-
freiungen erteilt das Amt für Umweltschutz beim Landratsamt 
Ortenaukreis unter Tel. 0781 805 1222.

Grundlagen Homöopathischer Behandlungen 
beim Pferd 
Grundlagen homöopathischer Behandlungen beim Pferd ver-
mittelt die Tierheilpraktikerin Angela Lamminger-Reith in einem 
Seminar am Samstag, 28. März von 9 bis 16 Uhr im Gasthof 
Kinzigstrand, Reiherwald 1,  Biberach/Kinzigtal. Veranstalter ist 
das Amt für Landwirtschaft im Landratsamt Ortenaukreis. Die 
Kosten betragen 70  Euro pro Teilnehmer einschließlich Skript. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmeldungen beim Amt für 
Landwirtschaft bis zum 5. März unter Tel. 0781 805 7100. Die 
Zahl der Seminarplätze ist begrenzt.

Meisterprüfung in der Hauswirtschaft 2016
Ein Vorbereitungslehrgang zur Meisterprüfung in der Hauswirt-
schaft bietet das Regierungspräsidium Tübingen ab Herbst an. 
Anmeldungen sind bis spätestens 12. Juni 2015 beim Regie-
rungspräsidium Tübingen, Referat 31, Konrad-Adenauer-Straße 
20, 72072 Tübingen einzureichen.  
Zur Prüfung zugelassen wird, wer die Hauswirtschafterprüfung 
bestanden und über eine zweijährige Berufspraxis verfügt oder 
eine fünfjährige Berufspraxis nachweisen kann. 
Zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung 2016 bietet das Land-
wirtschaftliche Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg ei-
nen 13-monatigen Lehrgang an. Der Unterricht beginnt am 14. 
September 2015 und endet im Oktober 2016 mit der letzten von 
sechs Prüfungen. Der Unterricht findet immer montags von 9:00 
bis 17:00 Uhr statt. Die Teilnahme am Lehrgang ist kostenfrei, 
die Prüfungsgebühr beträgt 300 Euro. 
Das Anmeldeformular mit den beizufügenden Unterlagen und 
weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Internet-
seite der Regierungspräsidien Baden-Württemberg www.rp.ba-
den-wuerttemberg.de unter „Ausbildung“ oder direkt beim Regie-
rungspräsidium Freiburg (0761 208 1240). 

Regierungspräsidium saniert ab 23. 
Februar Brücke über Schutterentlas-
tungskanal bei Lahr
Verkehr auf B 36 muss teilweise umgeleitet wer-
den
Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) wird ab Montag, 23. 
Februar die Brücke über den Schutterentlastungskanal bei Lahr 
(Ortenaukreis) auf dem Autobahnzubringer (B 36) sanieren. Die 
Bauarbeiten werden etwa vier Monate dauern und machen eine 
teilweise Umleitung des Verkehrs notwendig, heißt es in einer 
Pressemitteilung des RP.

Bei der Brücke über den Schutterentlastungskanal handelt es 
sich um eine Plattenbrücke aus dem Jahr 1971. Diese ist 67,76 
m lang und 11,50 m breit und muss sowohl saniert als auch mo-
dernisiert werden. Was wird konkret gemacht? Die Gesimse wer-
den erneuert, die Schutzgeländer werden auf 1,10 Meter erhöht, 
weil sie nicht mehr den gültigen Sicherheitsnormen entsprechen. 
Außerdem steht die Erneuerung des Fahrbahnbelags nebst Ab-
dichtung auf dem Programm. Zur Erhöhung der passiven Ver-
kehrssicherheit werden die Schutzplanken durch einen Aufsatz 
verstärkt. Die Abplatzungen und Risse im Beton werden instand 
gesetzt. Die Brückenlager werden sandgestrahlt und neu gestri-
chen, heißt es aus Freiburg.
Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können frühestens 
am Montag, den 23. Februar starten. Als alternativer Starttermin 
ist Montag, der 2. März geplant. Die Arbeiten werden insgesamt 
etwa vier Monate dauern. Behinderungen – vor allem zu Zeiten 
des Berufsverkehrs - sind leider unvermeidbar, teilt das Regie-
rungspräsidium mit.
Um eine Ampelregelung und massiven Rückstau zu vermeiden, 
wird der Verkehr aus Richtung A 5 nach Lahr auf der B 36 ein-
spurig durch die Baustelle geleitet.
In Gegenrichtung wird die B 36 bei Langenwinkel ausgeleitet und 
über die K 344 (Raiffeisenstraße) sowie über die Carl-Benz- und 
Tullastraße auf die Dr.-Georg-Schaeffler-Straße geführt. Auf der 
Umleitung in der Carl-Benz- und Tullastraße werden für die Dau-
er der Baustelle Halteverbote eingerichtet. Gleichzeitig erhält 
die Umleitungsstrecke im Bereich der betroffenen Knotenpunk-
te die Vorfahrt, um ein zügiges Durchkommen sicherzustellen. 
Dem ortskundigen Verkehr wird empfohlen, diesen Bereich wei-
träumig zu umfahren. Die Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner 
werden für die unvermeidlichen Behinderungen um Verständnis 
gebeten, heißt es von Seiten des Regierungspräsidiums ab-
schließend.

Elektronische Steuererklärung – ge-
änderte Öffnungszeiten des Finanz-
amts
Für viele Steuerzahler steht demnächst die Abgabe der Steuer-
erklärung für das Jahr 2014 an. Hierfür weist das Finanzamt auf 
das EDV-Verfahren „ELSTER“ hin, welches gegenüber der Pa-
piererklärung erhebliche Vorteile bietet. So werden die eingege-
benen Daten auf formale Richtigkeit überprüft, wodurch Rückfra-
gen seitens des Finanzamts vermieden werden. Außerdem wird 
die voraussichtlich zu zahlende bzw. zu erstattende Steuer au-
tomatisch berechnet. Damit können Abweichungen gegenüber 
der Erklärung leicht nachvollzogen werden. Angenehm in Fol-
gejahren ist auch die automatische Übernahme der allgemeinen 
Daten des Vorjahres, wodurch sich der Eingabeaufwand erheb-
lich verringert und die Gefahr, dass Werte vergessen werden, 
ausgeschlossen ist. Um diese Vorteile zu erreichen, empfiehlt 
das Finanzamt Benutzern anderer Steuerprogramme, ihre Steu-
ererklärung ebenfalls über ELSTER an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln.
Das kostenlose EDV-Programm ist im Download unter www.
elsterformular.de im Internet erhältlich. Darüber hinaus stehen 
den Kunden als ELSTER-Ansprechpartner des Finanzamts Herr 
Hahn (Tel. 07821/283-153) sowie Herr Seiler (Tel. 07821/283-
152) zur Verfügung. 
Auch das Service-Center des Finanzamts Lahr in der Gerichts-
str. 6 (Ecke Gerichtsstraße/ Turmstraße) unterstützt die Bürger in 
Steuerfragen. Die zentrale Informations- und Annahmestelle ist 
ab 01.03.2015 wie folgt geöffnet:
Montag                     7:30 – 16:00 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag    7:30 – 12:30 Uhr
Mittwoch                    7:30 – 17:30 Uhr

Einladung zum Informationstag 
für die kommenden Fünftklässler am Clara-Schu-
mann-Gymnasium am Freitag, 27. Februar 2015
Für die Viertklässler steht die Entscheidung an, welche Schule 
sie im kommenden Schuljahr besuchen sollen. Am Freitag, 27. 
Februar um 18.00 Uhr, lädt das Clara-Schumann-Gymnasium 



Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen und ihre El-
tern ein, sich über die Schule und ihre Angebote zu informieren. 
Die Informationsveranstaltung beginnt für Kinder und Eltern im 
Speisesaal des CSG mit der Begrüßung durch die Schulleitung. 
Danach können die Viertklässler auf einer Rallye das Schulhaus 
erkunden. Parallel dazu gibt es für die Eltern Informationen über 
das Schulprogramm am CSG, über das Fächer- und Bildungs-
angebot und über das naturwissenschaftliche und musikalische 
Profil. Dabei wird auch erläutert, wie der Stundenplan der zu-
künftigen Fünftklässler am CSG aussehen wird.
Bei den anschließenden Führungen durch die Schule lernen die 
Eltern das Gebäude kennen und besichtigen die Fachräume. Am 
Ende treffen sie ihre Kinder in der neuen Turnhalle des CSG, wo 
die Rallye der Kinder endet. Schulleitung, Lehrkräfte, Elternver-
treter und Schüler geben Einblick in die schulische Arbeit und 
stehen für Gespräche und Auskünfte zur Verfügung.
Die Anmeldung für die zukünftigen Fünftklässler am CSG ist 
dann am Mittwoch, 
18. März und Donnerstag, 19. März, jeweils von 13.30 Uhr bis 
16.30 Uhr.

Freie Evangelische Schule Lahr
Tag der offenen Tür
Die Freie Evangelische Schule Lahr lädt am 07. März 2015 von 
10.00 Uhr – 15.00 Uhr herzlich ein zum „Tag der offenen Tür“. 
An diesem Tag wird auch das 20jährige Bestehen der Schule 
gefeiert. Nach der offiziellen Begrüßung können Sie Unterrichts-
stunden miterleben, erhalten Infos zum Schulkonzept oder Sie 
können an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Fachräume 
und Unterrichtsprojekte werden präsentiert und die gesamten 
Veranstaltungen kulinarisch umrahmt. Abschluss dieses Tages 
bildet um 15.00 Uhr die Aufführung des Musicals „Jona“.

Sprechtag der französischen Arbeits-
verwaltung Pôle Emploi bei der INFO-
BEST Kehl/Strasbourg
Die INFOBEST Kehl/Strasbourg bietet einmal monatlich einen 
Sprechtag mit einem zweisprachigen Berater des Pôle Emploi 
Elsass an.
Im Falle von Arbeitsplatzverlust oder bei drohender Arbeitslosig-
keit berät der Experte von Pôle Emploi in individuellen Gesprä-
chen nicht nur zu leistungsrechtlichen Fragen oder zu der Frage, 
ob ein Arbeitslosengeldanspruch in Frankreich besteht, sondern 
auch zum Thema Arbeitssuche beidseits des Rheins sowie zu 
grenzüberschreitender Mobilität während der Arbeitslosigkeit. 

Der nächste Sprechtag findet am Dienstag, den 17.02.2015 von 
9.00 bis 12.00 Uhr bei der INFOBEST Kehl/Strasbourg statt.

Terminvereinbarungen bei der INFOBEST Kehl/Strasbourg 
sind telefonisch, per E-Mail oder vor Ort  unbedingt erforder-
lich.
INFOBEST Kehl/Strasbourg, Rehfusplatz 11, D-77694 Kehl, Tel. 
D : 0 7851 94 79 0, Tel. F : 03 88 76 68 98, E-Mail: kehl-stras-
bourg@infobest.eu.

Kirchliche Mitteilungen

Katholische Pfarrgemeinde
St. Peter und Paul

Tel.07821/22485, Email: pfarramt@peterpaulsulz.de
Homepage: www.peterpaulsulz.de
Büro geöffnet: Montag und Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr, Mittwoch 
17:00 bis 18:30 Uhr.

Ausführliche Gottesdienstordnung und näheres zu den Veran-
staltungen innerhalb der Seelsorgeeinheit entnehmen Sie bitte 
dem Pfarrbrief. Zu bestellen über das Pfarramt oder über das 
Internet: www.mariafrieden-kippenheim.de 

Sa. 14.02.2015 HEILIGER CYRILL, Mönch (869), und HEILI-
GER METHODIUS, Bischof (885), Glaubensboten bei den Sla-
wen, Schutzpatrone Europas - F - Gl
Sulz 18:30 Uhr Eucharistiefeier- Pfr.W. Andres
  
So. 15.02.2015  6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Kippenheim 09:00 Uhr Eucharistiefeier- Pfr.W. Andres
Ottenheim 10:30 Uhr Eucharistiefeier- Pfr.E. Fleig

Mi. 18.02.2015 Aschermittwoch
Sulz 
18:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier zum Aschermittwoch - Lei-

tung M. Ibach mit Austeilung der Asche

Das Pfarrbüro ist vom 16. bis 20. Februar geschlossen.
Krankenkommunion am Donnerstag, 19. Februar durch Herrn 
Diakon Werner Kohler.

Katholisches Bildungswerk
St. Peter und Paul Sulz

Das Kath. Bildungswerk & der DRK Ortsverein Sulz e.V. lädt ein 
zu einem Vortrags- und Diskussionsabend, am 20. Februar 2015 
um 19:30 Uhr zum Thema: Diabetes die Süße Gefahr. Referentin 
ist Frau Gisela Fenstermacher vom Klinikum Lahr.
Diabetes Mellitus ist eine tückische Krankheit, weil sie sich sehr 
schleichend und im Verborgenen entwickelt. Es dauert oftmals 
viele Jahre, bis der Betroffene realisiert, dass etwas nicht in Ord-
nung ist. Frau Gisela Fenstermacher möchte unter anderem da-
rüber aufklären, DIABETES frühzeitig zu erkennen, um mit den 
entsprechenden Maßnahmen gegen zu steuern.

Bibelseminar
Das Bildungszentrum Offenburg bietet wieder ein vierteiliges Bi-
belseminar mit dem Thema „Das Buch Jona – Von der Flucht des 
Menschen zu Gott“ an:
Termine:
·       Montag, 23. Februar 2015
·       Montag, 02. März 2015
·       Montag, 09. März 2015
·       Montag, 16. März 2015
jeweils 19.30 Uhr bis ca. 21.15 Uhr

Referent: Gerhard Bernauer, Pfarrer i. R., Offenburg
Die TLN werden gebeten, zu den Seminarabenden eine Bibel 
mitzubringen.
Kursgebühr: 20,00 Euro (incl. Kursmaterial)
Anmeldung bis 18.2.15 im Bildungszentrum Offenburg
Weitere Informationen zu den Angeboten des Bildungszentrums 
Offenburg finden Sie im Internet unter www.bildungszentrum-of-
fenburg.de
Veranstalter und Tagungsort: Bildungszentrum Offenburg, Kath. 
Zentrum St. Fidelis, Straßburger Str. 39, 77652 Offenburg,
www.bildungszentrum-offenburg.de,
info@bildungszentrum-offenburg.de,
Tel.: 0781/925040; Fax 0781/925070.

Evangelische Johanneskirche
Pfarramt im Münchtal, Tel. 2 25 17

Telefon: 2 25 17       Fax: 984258               e-mail Adresse: Martina.
Kalt@kbz.ekiba.de

Donnerstag, 12.02.2015
16.30 – 17.30 Uhr  Kinderstunde im Gemeindesaal der 

Johanneskirche



Samstag, 14.02.2015 – Vorabend zu Estomihi
Wochenspruch:  Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und 
es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die 
Propheten von dem Menschensohn. Lukas 18,31

18.00 Uhr Abendgottesdienst – Pfr. Henze
   Kollekte: Für besondere Aufgaben der Abtei-

lung für missionarische Dienste in der Landes-
kirche

Dienstag, 17.02.2015
20.00 Uhr Kirchenchor

Donnerstag, 19.02.2015
16.30 – 17.30 Uhr  Kinderstunde im Gemeindesaal der 

Johanneskirche

Samstag, 21.02.2015
18.00 Uhr  Treffen der Jugendgruppe im „Himmelsstüb-

chen“  in der Johanneskirche

Sonntag, 22.02.2015 – Invokavit
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er 
die Werke des Teufels zerstöre. 1. Joh. 3,8b

09.00 Uhr Gottesdienst – N.N.
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde

Ein etwas anderer Gottesdienst zur Fasend….
Die evangelische Johannesgemeinde hier in Sulz lädt am Fa-
sendsamtag zu einem besonderen Gottesdienst ein. Pfarrer 
Henze, zur Zeit als „Springerpfarrer“ in unserer Gemeinde tätig,  
ist auch  Mitglied der Narrenzunft Zell a.H. und hat einen engen 
Bezug zur schwäbisch-alemannischen Fasend. Und so wird er 
am Samstag, den 14. Februar um 18 Uhr einen heiteren Gottes-
dienst gestalten, der die Überschrift trägt:  „Kann ich als Christ 
nicht gut und gerne, auch etwas von der Fasend lerne…?“. Na-
türlich wird dabei die Predigt in Reimen gehalten! Der Gottes-
dienst am Samstag, den 14. Februar in der Sulzer Johannes-
kirche beginnt um 18 Uhr.- Gottesdienstbesucher können gerne 
auch im Häs zur Kirche kommen. 

Vereinsmitteilungen

Schloßbühl - Jäger &
Ranzengarde Sulz e.V.

Narrenbaum stellen, Rathaus Plünderung, Hemd-
klunker-Umzug und Hemdklunkerball !!!
Die Schloßbühl-Jäger und Ranzengarde Sulz e. V. lädt die ge-
samte Bevölkerung, die Vertreter der örtlichen Vereine sowie 
den Ortschaftsrat zu unserer Rathausstürmung am schmutzigen 
Donnerstag, 12. Februar 2015 ab 17:00 Uhr ein. Die Bewirtung 
am Rathaus fängt bereits nach Beendigung des Kindergarten-
umzugs an, der wie im letzten Jahr auch am Rathaus endet. Es 
wird nicht nur das Rathaus gestürmt und der Narrenbaum ge-
stellt; es wird auch geplündert!
Die lokale Regierung wird vor unseren Karren gespannt und mit 
einem Hemdklunker-Umzug ins TV-Heim getrieben.
Die Beute wird unter dem närrischen Volk verteilt.
WICHTIG: Alle Umzugsteilnehmer haben FREIEN EINTRITT !!!!!
Beim anschließenden Hemdklunker Ball wird euch fetzige 
LIVE-MUSIK sowie eine sensationelle JÄGERBAR geboten. 
Auf Eure Unterstützung beim Rathaus erobern und beim an-
schließenden feiern freuen sich die 
Schloßbühl-Jäger und Ranzengarde Sulz e. V 
  
Dorffasent am Rosenmontag
„Liäwi Lit, jetzt basse ä mol uff, de Rosemändig ziäge ma dis 
Johr zum zweite mol so uff!“ 
Unter dem Motto: Das „Rum un Num“ kehrt zurück in den Dorf-
kern laden wir die Bevölkerung, auch in diesem Jahr am Rosen-

montag 16. Februar 2015 in unsere Budenstadt auf dem Kirch-
platz ein.
Von früh bis spät erwartet euch ein reichhaltiges Angebot an 
Speisen und Getränken.
Gleich morgens geht’s los: Die Schloßbühl-Jäger ziehen durch’s 
Dorf und Wecken die Bevölkerung. Wir hoffen sehr darauf viele 
kleine und große Narren beim Eiersammeln zu treffen. Ab 13.00 
Uhr eröffnen wir die Eierbraterei und verschenken, was der 
Schloßherr zu bieten hat. Im Anschluss findet dann die große 
Kinderfasent in unserem Discozelt statt, mit dabei auch wieder 
die TV- Sulz Jugend und die Kolping Jugend. Gut gestärkt heißt 
es dann ab 18.00 Uhr „Rum un Num“.
Von der Budenstadt ziehen wir in die umliegenden Wirtshäuser 
und wieder zurück! 
Wir freuen uns auf euch: Macht mit!

Fasentsverbrennung 
Noch nicht richtig begonnen, schon müssen wir auch wieder an 
das Ende der fünften Jahreszeit denken. Wir möchten mit euch 
zusammen ein letztes mal für diese Kampagne anstoßen, lasst 
uns zusammen die  Fasent verbrennen und den Jäger wieder ins 
Sulzbachtal verbannen … aber nur bis zum nächsten 11.11. !!! 
Dazu möchten wir euch einladen am Dienstag, 17. Februar 2015 
ab 18:30 Uhr am Kaiserbrunnen. 
Wir freuen uns auf ein letztes Zusammentreffen in der Kam-
pagne 2014/2015 
Die Schloßbühl-Jäger und Ranzengarde Sulz e. V. 
 

Fußballverein Sulz e.V.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Rückrunde findet folgen-
des Vorbereitungsspiel statt, wozu wir alle Fußballinteressierten 
herzlich einladen:

Samstag, 14.02.2015
14.30 Uhr FV Sulz – SV Kippenheim

  
Rosenmontagsparty

beim FV Sulz
  
  

Am Rosenmontag (16. Februar 2015) ist das Vereinsheim 
der Fußballer ab 17.33 Uhr zum närrischen Treiben 

mit DJ Boris geöffnet. 
Lasst Euch die Narrensuppe schmecken und verbringt ein 

paar lustige Stunden bei uns.

Wir freuen uns auf viele Närrinnen und Narren!

FV Sulz
Vorstandschaft

Fastnachtsferien. 
Die Singstunden  am Freitag, den  13.02.15 und am Freitag, den 
20.02.2015 fallen aus.



Rosenmontagsparty
 mit Rüdiger | geöffnet ab 17.11 Uhr | Raucherbar

Nachbarschaftshilfe Lahr e.V. 
Wir bieten Hilfe an 

Bei häuslichen Arbeiten 
Begleitdienste 
Individuelle Betreuung 
Hilfeleistung bei Demenzerkrankungen 
Kochstudio für Senioren 
Kochtreff für leicht demenzkranke Menschen 

Nachbarschaftshilfe Lahr e.V. 
Kaiserstraße 48, Telefon (07821) 37020 

 

Für vorgemerkte Kunden laufend
Eigentumswohnungen, Häuser und

Grundstücke gesucht.

Schnitzler Immobilien
Tel. 0 78 21 / 2 38 89  •  i.schnitzler@t-online.de

Ihre Tische, Feste und Feiern auf der Dammenmühle
reservieren Sie telefonisch unter 07821 - 93 93-0 oder per

E-Mail: info@hotel-dammenmuehle.de.
Dammenmühle 1, 77933 Lahr
www.hoteldammenmuehle.de

Herzlich willkommen
Unsere Veranstaltungen im Februar/März 2015

Ascher-Mittwoch, 18. Februar 2015 - ab 11.00 Uhr
Matjes-Essen im Brauhaus 

Mittwoch, 25. Februar 2015 - 19.00 - 21.00 Uhr
Brauhaus Stammtisch mit „Opa Karl“, 

Eintritt frei - Hutsammlung

Montag, 9. März 2015 - ab 19.30 Uhr
„Live im Brauhaus – magisch“ Zauberkunst und Comedy 

mit Michael Parléz
Eintritt frei – Hutsammlung – Tischreservierung erbeten

Mittwoch, 25. März 2015 - 19.00 bis 21.00 Uhr
Brauhaus Stammtisch mit „Opa Karl“, 

Eintritt frei - Hutsammlung

Aktuelles 

Jeden Donnerstag, ab 17.00 Uhr - Backfisch-Essen 
auf der Dammenmühle - Reservierung erwünscht

Reservieren Sie jetzt schon Ihren Tisch 
für die Osterfeiertage 2015

Unsere Mühlenschopf-Bar hat wie folgt geöffnet:
Jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag 

von 19.00 Uhr bis 2.00 Uhr
Wir verwöhnen Sie mit (Bier-)Cocktails, Longdrinks, edlen 

Bränden …. und selbstverständlichen mit unseren frischen, 
selbstgebrauten Dammenbräu-Bieren.

Turnverein Sulz
von 1908 e.V.

Taekwondo
Taekwondo ist eine Kunst der unbewaffneten Selbstverteidigung 
aus Korea.
Ein regelmäßiges Training verbessert das Gleichgewicht, die 
Beweglichkeit, stärkt die Konzentration, die Koordination, das 
Selbstvertrauen und erfordert Disziplin.

Unser Training besteht aus:  
• Traditionellem Taekwondo
• Formenlauf / Poomsae
• Pratzentraining
• Selbstverteidigung
• Wettkampftraining in Leichtkontakt
Daniel Dorner, Trainer des 2.Dan, möchte alle Kinder ab 6 Jahre 
im TV Sulz in der Jahnstraße herzlich willkommen heißen.
Trainiert wird in bequemer Sportkleidung mit Turnschläppchen  
oder barfuss!

Das Training startet als Kurs mit 10 Stunden ab 23.2.2015. 
Trainiert wird immer  montags von 18.15 Uhr- 19.15 Uhr 
und                                   freitags von 18.00Uhr- 19.00 Uhr.
Die Kursgebühr beträgt 30 €.

Anmeldung und Info bei Daniel Dorner, Tel.07821/ 996183 und 
Sibylle Wacker, Tel. 07821/53798 nach 14 Uhr.

Bunt aber Farbecht - Fastnacht mit Kolping
Am Rosenmontag öffnet der Kolping-Wagen an der Trotte. Ab 10 
Uhr lässt sich bei Feuerzangenbowle, Fleischkäsweckle und an-
deren Spezialitäten, bis in die Nacht feiern. Die jüngsten Narren 
können sich auf der Rollenrutsche austoben.

Rosenmontag auf einen Blick:
• Wecken um 10 Uhr
• Eier sammeln – Eine Tradition lebt auf!
• Eierbraterei um 13 Uhr
• Budenstadt 
• Kinderfasent mit der TV Jugend

Mit der TV Jugend und den Schloßbühl-Jägern wird den ganzen 
Tag etwas geboten.
Wir freuen uns, mit euch die Sulzer Fasn´t zu feiern.
Weitere Informationen gibt´s unter: www.kolping-sulz.de
 
MUT TUT GUT – Kolpingtag 2015
Der Kolpingtag 2015, in Köln vom 18-20 September, ist ein muss 
für alle Mitglieder, aber auch eine besondere Veranstaltung um 
das Kolpingwerk kennenzulernen. Auf mehreren Bühnen in der 
Stadt wird es Möglichkeit zu Begegnung sowie zum Dialog und 
Interaktion geben. Natürlich wird es auch viele Möglichkeiten ge-
ben mehr über unseren Patron Adolph Kolping zu erfahren. Als 
Highlight wird das Kolpingmusical aufgeführt. Infos hierzu: www.
kolping-sulz.de und unter: www.kolpingtag2015.de 

Anzeigen



Gasthaus „Zur Eiche“ Langenhard

Wir haben Betriebsferien vom 16.02.2015
bis einschließlich 06.03.2015

*Abbildungen zeigen Abbildung zeigt Twingo Luxe mit Sonderausstattung und Renault Clio Luxe mit Sonderausstattung. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault 
Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie gem. Vertragsbedingungen) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung.

Fahrzeugpreis* 10.076,– € INKL: ÜBERFÜHRUNG UND BEREITSTELLUNG, inkl. 
Flex Plus Paket** im Wert von 440,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 
1.560,– €, Nettodarlehensbetrag 8.516,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 
79,– € und eine Schlussrate: 3.855,– €), Gesamtlaufl eistung 50.000 km, eff. 
Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der Raten 
8.516,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.076,– €.

www.auto-bayer.de

AB 79,– € MTL. 

MIT 0% ZINSEN UND 5 JAHREN GARANTIE
AUTO BAYER HIGHLIGHTS IM FEBRUAR

RENAULT TWINGO HIGHLIGHT
SCE 70 ECO²

FREIBURG
Auto Bayer OHG
Bötzinger Straße 33
79111 Freiburg
Tel. 0761.21 11 32-0

FRIESENHEIM
Auto Bayer OHG
Allmendstraße 10-12
77948 Friesenheim
Tel. 07821.96 75-0

• 0,00 % eff. Jahreszins • inkl. 5 Jahren Garantie

AB 89,– € MTL. 

RENAULT CLIO HIGHLIGHT
1.2 16V 65

• 0,00 % eff. Jahreszins • inkl. 5 Jahren Garantie

Fahrzeugpreis* 11.132,– € INKL: ÜBERFÜHRUNG UND BEREITSTELLUNG inkl. 
Flex Plus Paket** im Wert von 540,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 
900,– €, Nettodarlehensbetrag 10.232,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 
89,– € und eine Schlussrate: 4.981,– €), Gesamtlaufl eistung 50.000 km, eff. 
Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der Raten 
10.232,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 11.132,– €.

Finanzierungsangebote für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 
41468 Neuss. Gültig bis 28.02.2015.

Renault Twingo SCe 70 eco²: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,6; außerorts: 3,9; kombiniert: 4,5; CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km. Renault 
Clio 1.2 16V 65: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,1; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 
127 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

INKL: ÜBERFÜHRUNG UND BEREITSTELLUNG INKL: ÜBERFÜHRUNG UND BEREITSTELLUNG

FREIBURG | AUTO BAYER OHG | Bötzinger Straße 33 | 79111 Freiburg | Tel. 0761.21 11 32-0
FRIESENHEIM | AUTO BAYER OHG | Allmendstraße 10-12 | 77948 Friesenheim | Tel. 07821.96 75-0

www.auto-bayer.de

HIGHLIGHTWOCHEN ⬇GARANTIE
350 Fahrzeuge vorrätig

davon 50 AKTIONSMODELLE!
T IEF-
PREIS

● Pflege bei Schwerstpflegebedürftigkeit
● Grundpflege und Behandlungspflege
 auch nach ambulanten Operationen
 oder zur Krankenhausvermeidung
 oder Krankenhausverkürzung
●  Hauswirtschaftliche Versorgung
●  Betreuung durch examiniertes Pflegepersonal
●  Abrechnung mit allen Kassen
●  Hausnotruf
●  Mahlzeitendienst
 (Menüauswahl)
●  Tagespflege/
 Tagespflegestätte
 für ältere
 Menschen

Bernd Sannert • Krankenpfleger
Gutleutstr. 3 • 77933 Lahr

Telefon 0 78 21 / 3 22 02 oder 0 78 25 / 28 01
Mobiltelefon 0163 / 8 32 20 21
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Ambulanter Krankenpflegedienst
Lahr-Ettenheim

LERNSTUDIO Möller

Herbolzheim
Tel.: 07643/ 40 007

www.lernstudio-möller.de

Prüfungsvorbereitung für
alle Abschlussklassen

Zeugnis-Sorgen...
...wir helfen!

• Beratung + Info täglich 10 - 18 Uhr
• Kurse für alle Fächer und alle Klassen

Lahr
Tel.: 07821/ 21 773

Weingartenstr. 22, 77933 Lahr-Sulz, Tel. 25484

Wir wünschen unseren Patienten und Ärzten
ein besinnliches und friedliches Weihnachten.
Für das kommende Jahr alles Gute, Glück,

Gesundheit und Zufriedenheit.
Für das entgegengebrachte Vertrauen 

bedanken wir uns herzlich.

24.12.14 und 31.12.14 geschlossen

Weingartenstr. 22, 77933 Lahr-Sulz, Tel. 25484

Wegen technischer Telekommunikationsprobleme sind 
wir zur Zeit auf dem Festnetz unter der Nr. 25484 nicht zu 
erreichen.

Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
0151-14370694

Wir bitten um Verständnis.
Ihr Physio-Team Bauer

Taxi
Moßmann

Telefon
0 78 21 /

3 00 00
TAG- und

NACHTDIENST

77933 Lahr
Marktplatz 17



Mo., Mi. 8-12.30  •  Di., Do., Fr. 8-12.30 + 15-18 • Sa. 7.30-12.30

Waldstr. 1 · 77933 Lahr-Sulz · Tel. 07821/991000 · www.metzgerei-schaetzle.de

vom Do. 12.02. - Mi. 18.02.2015

Unsere Montags-
Familienspartüte am 16.02.

3 Schweinerückensteaks
pfannenfertig gewürzt

4,50 €

Serviert im Nu...
Rahm-

Geschnetzeltes
pfannenfertig

zubereitet 
100 g   -,89 € 

Immer
frisch durchgedreht
Hackfleisch

ganz mager
gemischt

100 g  -,69 €

Lecker mediterran
Italienische

Schnitzel
in Kräuter Parmesan-Panade

pfannenfertig zubereitet
100 g -,98 €

Die mögen alle

Gürklelyoner &
Champignonlyoner
aus magerem Schinkenfleisch

100 g 1,14 €

natürlich
hausgemacht

Salami „Mailänder Art“
mit feinem

mediterranem Geschmack
100 g 1,58 €

Herzhaft deftig
Frische

Knackwurst
frisch aus dem

Wurstkessel
100 g  -,79 €

Natürlich
hausgemacht

Fleischsalat
bei uns täglich frisch

100 g  -,89 €

Natürlich
hausgemacht

Lasagne
„Bolognese“

backofenfertig zubereitet
100 g -,86 €
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durchgehende Öffnungszeiten und kostenlose Parkplätze

in Teilzeit gesucht.

Wir freuen uns auf Ihren Telefonanruf 

 oder auf Ihre Bewerbung.

FRISEURIN

Lahrer Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

Landwirtschaftliche Buchstelle

Altfelixstraße 23, 77933 Lahr 

Tel. 0 78 21 / 27 04 - 19

Unsere Mitarbeiter, Steuerberater, Fachberater

für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) und 

vereidigte Buchprüfer mit langjähriger Erfahrung

sind Ansprechpartner für folgende Leistungen:

c Steuererklärungen

c Finanzbuchhaltung

c Jahresabschlüsse

c Lohn- und Gehaltsabrechnungen

c Existenzgründungsberatung

c Nachfolgeregelungen

c Betriebswirtschaftliche Beratung

c Finanzierungskonzepte

c Beratung für Land- und Forstwirte

  Geschäftsführer:

  Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) 

www.lahrertreuhand.de

  Klaus Schubnell  (StB / vBP)

  Hubert Himmelsbach (StB)

  Dipl.-Kfm. Manfred Schlenk (StB / vBP)

  René Naudascher (StB / Lw. Buchstelle / 

Fenster // Türen
Rollläden // Jalousien
Überdachungen
Insektenschutz

Tullastraße 27 · 77933 Lahr  
Tel. +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 0   
Fax +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 9  

info@wuest-schabinger.de  
www.wuest-schabinger.de
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Fenster // Türen
Rollläden // Jalousien
Überdachungen
Insektenschutz

Tullastraße 27 · 77933 Lahr  
Tel. +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 0   
Fax +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 9  

info@wuest-schabinger.de  
www.wuest-schabinger.de
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Fenster // Türen
Rollläden // Jalousien
Überdachungen
Insektenschutz

Tullastraße 27 · 77933 Lahr  
Tel. +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 0   
Fax +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 9  

info@wuest-schabinger.de  
www.wuest-schabinger.de
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Daheim ist daheim...

Arbeiterwohlfahrt Ortenau
Rufen Sie uns an: 0 78 21 / 2 15 53

Wir beraten
Sie gerne.

Wir sorgen für die notwendige 
Unterstützung, damit Sie auch im 
Alter selbständig zu Hause wohnen 
können!

Pflegedienst • Nachbarschaftshilfe • Essen auf Rädern

Blech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & SanitärBlech & Sanitär

Austraße 12 | 77933 Lahr-Sulz | Telefon 0 78 21 / 2 34 22

Inhaber Matthias Hryhoruk

Michael Metzger
Beratung/Verkauf und 
Montage von innen- und 
außenliegendem Sonnenschutz

GROSSE AUSSTELLUNG
D-77977 Rust · Ritterstr. 41 · Fon 0 78 22 / 861 332

•Markisen • Jalousien • Rollläden
• Aluklappläden • Insektenschutz
• Reparaturen • Glasdachsysteme

10 % Winterrabatt auf alle

WAREMA-Kassettenmarkisen

vom 15.11.2014 bis Mitte März 2015


